
aSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1011 WIEN I, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2). POSTFACH 612, TELEFON 661275 

Z10 383/83 
GZ o 3388/83 

An das 

.. . , ,~;' . 
• 1...1 

Bundesministerium für Inneres 
Generaldirektion für die öffent­
liche Sicherheit 

Postfach 100 

1014 WIE N 

Zu Zl. 48 000/36-II/13/83 

Betr 0: MELDEWESEN" 
hier: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Melde­
gesetz 1972 geändert wird (Meldegesetznovelle 1984) 

Im Nachhang zu seiner Stellungnahme vom 10 0 1 0 1984 über­

mittelt der Österreichische Rechtsanwaltskammertag in der Bei­

lage die Stellungnahme der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammero 

1 Beilage 

Wien, am 12 0 Jänner 1984 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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I&{. ~I). rvkl 
Ausschuß der Stdermärkischen Rechtsanwaltskammer in Gtaz ____ 
Sabamtsgasse 3/IV . SOll Gru • Postfach 557 . Telefon (03122) 81137 (80290) 

Girokonto Ne. OOOO..()S869-3 bei der Steier.ml1ddscllen; Sparkasse in G:.u,. Scbmi~e 2 - Postspatbaenkonto Ne. 1140.574 

G. 7...1. : ... _.~.~_~.!..~~", .. , .. ,'"' .. , .. ". 
Obip Nummer 1* lll\c!uatwottea CI:~ 

An den 
Österreichischen Rechtsanwalts­
kam..'1lertag 

Rotenturmstraße 13 
1.910 Wie n 

Betr.: Zahl 48 000/36-1I/13/83 
dor'tige 'Geschäftszahl 383/83 
Meldegesetznovelle 1984 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Graz, am 10.1.1984 
Dr.K/W 

Osterreichischel" 
Rechfs;;',1waltskammert.g 

Eii;;::.;I. f 1 , AN ,'0' 
am' • Ut...... I'Ji 

mit ~ L ------~ •• gen _ W 

Der Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskarnrner in Graz 

gibt hiemit fristgerecht zu dem ihm vom B1..l11desministerium 

für Inneres übermittelten Entwurf eines Bunde"sgesetzes, mit 

dem das Meldegesetz 1972 geändert wird (Meldegesetznovelle 1984) 

nachstehende 

S tel 1 u n 9 nah m e 

ab: 

Die vorlieg~nde Gesetzesnovelle i.st im allgemeinen zu begrüßen, 

wobei die in den Erläuter.ungen angeführten Gründe maßgebend 
erscheinen. Es werden jedoch nachstehende Bedenken bzw. Ände­

rungsvorschläge angemeldet: 

1.) Zu Artikel I. Punkt 9. (§ 11 a) wird vorgeschlagen, die 

im Bundesministerium für Inneres zentral gespeicherten Melde­

daten nicht nur inländischen Sicherheitsbehörden und Sicher­

heitsdienststellen zugänglich zu machen, sondern diesen Zu­

gang auch allen Staatsbürgern zu ermöglichen, die ein recht­

liches Interesse glaubhaft machen können. Auskünfte aus diesem 
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I 

zentralen r1elderqgister könnten allenfalls nur gegen Bezahlung 

einer Gebühr ert4j.lt werden. Eine solche Regelung würde 

a} den InteresseI einer Vielzahl von Staatsbürgern entsprechen, 

b) berechtigt.e B denken gegen Dö.t.enverfassl.lng und Speicherung, 

die nur Behör an zugänglich sind, zerstreuen und 

c) eine, wenn au'h bescheidene, Einnahme für den Fiskus dar­
stellen. 

2.) Zu Artikel I Punkt 11.: Es wird vorgeschlagen, § 15 a 

völlig neu zu fo ulieren und den Instanzenzug etwa in fol­
gender Weise det illiert anzuführen: 

11 (I) Ist der Bürgermeister Meldebehörde erster Instanz, so 

hat über Berufun~en gegen seine Bescheide in zweiter Instanz 

die Bezirksverwattungsbehörde und in dritter und letzter Instanz 

die S.tcherhei tSdlrektion ;:.~u entscheiden. 

(2) Ist die Bund'spolj.zeibehörde Meldebehörde ers·ter Instanz, 

so hat über Berufungen gegen deren Bescheide in zweiter und 

letzter Instanz ~ie Sicherheitsdirektion zu entscheiden." 

Wie in den Erläuterungen richtig ausgeführt ist, hat das Fehlen 

von Bestimmungen über den Instanzenzug bisher zu rechtlicher 

Unklarheit und d mit zu e.iner rech·tlichen Unsicherheit geführt. 

Die im Entwurf v rgesehene Porrnulierung des ?eu angeführten 
§ 15aist' aber ücht geeignet. di.ese Unklarheiten zu beheben, 

da diese Formuli rung öls für e1nen juristischen Laien unver­

ständlich, für etnen Juristen· aber nur schwer verständlich 
I 

bezeichnet werder muß. 
I 

i Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung 
Für den Ausschu.ß der Steierrnär-· 
kischen Rechtsanwaltskammer: 

Der Präsident 
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